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iV. Bestattungsvorschriften 

§ 21 Leichenhaus 

(1) Das Leichenhaus dient der Aufbewahrung der Leichen, bis sie bestattet oder 

überführt werden und zur Aufbewahrung von Aschenresten feuerbestatteter 

Verstorbener bis zur Beisetzung im Friedhof. Es darf nur mit Eriaubnis der 

Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines Vertreters des Friedhofspersona!s 

betreten werden. 

(2) Die Verstorbenen werden im Leichenhaus aufgebahrt. Sofern keine 

gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 

Hinterbliebenen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die 

Bestattungspflichtigen (§ 15 BestV) entscheiden, ob die Aufbahrung im offenen 

oder geschlossenen Sarg erfolgt. Wird darüber keine Bestimmung getroffen, bleibt 

der Sarg geschlossen. Dies gilt auch bei entsprechender Anordnung des Amts­

oder Leichenschauarztes. Leichen von Personen, die bei Eintritt des Todes an 

einer übertragbaren Krankheit im Sinne des Bundesseuchengesetzes erkrankt 

waren, werden in einem gesonderten Raum untergebracht. Der Zutritt zu diesem 

Raum und die Besichtigung der Leichen bedürfen der vorherigen Erlaubnis des 

Amtsarztes. 

(3) Für die Beschaffenheit von Särgen, Sargausstattungen, Leichentüchern und für 

die Bekleidung von Leichen geiten die Vorschriften des § 30 BestV. 

§ 22 leichenhausbenutzungszwang 

(1) Jede Leiche ist spätestens 24 Stunden vor der Bestattung in das städtische 

Leichenhaus zu verbringen. 

(2) Dies gilt nicht, wenn: 

a) die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswärtigen Bestattungsort 

zur früheren Einsargung freigegeben und innerhalb einer Frist von 24 Stunden 

überführt wird. 

b) die Leiche in einem privaten Krematorium verbrannt werden soll und sicher­

gestellt ist, dass die Voraussetzungen des § 17 BestV vom Träger der 

Bestattungsanlage geprüft werden. 
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c) der Tod in einer Anstalt (z.B. Krankenhaus, Klinik, Alten- bzw. Pflegeheim u.a.) 

eingetreten ist und dort ein geeigneter Raum für die Aufbewahrung der Leiche 

bis zur Bestattung oder Überführung an einen auswärtigen Bestattungsort vor­

handen ist. 

d) die Verabschiedungsfeier am Tag der Bestattung in den Räumlichkeiten eines 

gewerblichen Bestattungsunternehmens stattfindet. 

§ 23 Leichentransport 

Zur Beförderung von Leichen im Stadtgebiet mit Stadtteilen sind Bestattungsfahrzeuge 

im Sinne des § 13 BestV zu benutzen. Die Beförderung der Leichen hat durch ein 

geeignetes Bestattungsunternehmen zu erfolgen . 

§ 24 Leichenbesorgung 

Das Reinigen, Ankleiden und Einsargen der Leichen hat durch ein geeignetes 

Bestattungsunternehmen zu erfolgen. 

In den Fällen einer Erdbestattung ohne Sarg aber mittels Leichentuch ist für den 

Transport der Leiche auf dem Friedhof bis zur Grabstätte ein geschlossener Sarg 

erforderlich. Leichen- und Tragetücher sowie andere Materialien, die bei der 

Erdbestattung ohne Sarg Verwendung finden, müssen vom Auftraggeber der 

Erdbestattung gestellt werden. 

§ 25 Friedhofs- und Bestattungspersonal 

(1) Die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bestattung stehenden Verrichtungen 

auf den Friedhöfen werden von der Stadt Mindelheim hoheitlich ausgeführt, 

insbesondere: 

a) das Ausheben und Verfüllen des Grabes. 

b) das Versenken des Sarges. 

c) die Überwachung des Versenkens/ Ablegens bei der sargiosen Bestattung. 

d) die Beisetzung von Urnen. 

e) die Überführung des Sarges/der Urne vom Leichenhaus/der Friedhofkapelle zur 

Grabstätte einschließlich der Stellung der Träger. 
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f) die Ausgrabung und Umbettung (Exhumierung von Leichen und Gebeinen sowie 

Aschenurnen) einschließlich notwendiger Umsargungen. 

g) das Ausschmücken der Leichenhalle/der Friedhofkapelle sowie der Grabstätte, 

soweit erforderlich (Grundausstattung mit Trauerschmuck). 

Die Stadt Mindelheim kann mit der Durchführung der hoheitlichen Tätigkeiten ein 

Bestattungsunternehmen als Erfüiiungsgehilfen beauftragen. 

(2) Auf Antrag kann die Stadt Mindelheim von der inanspruchnahme des Trägerper­

sonals nach Abs. 1 e) und der Ausschmückung nach Abs. 1 g) befreien. 

(3) Bei der sarglosen Bestattung hat der Auftraggeber das Trägerpersonal in eigener 

Verantwortung und Haftung zu stellen. Dem Trägerpersonal obliegt das 

Versenken/Ablegen des Leichnams in der Grabstätte. 

§ 26 Bestattung 

Bestattung im Sinne dieser Satzung ist die Erdbestattung von Leichen oder 

Leichentei len sowie die Beisetzung von Aschenurnen unter der Erde bzw. in 

Urnennischen. Die Bestattung ist durchgeführt, wenn das Grab verfüllt oder die 

Urnenerdkammer oder Urnennische geschlossen ist. 

§ 27 Anzeigepflicht und Bestattungszeitpunkt 

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes der Stadt Mindelheim 

anzuzeigen; die erforderlichen Unterlagen sind vorzulegen. 

(2) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Stadt Mindelheim im Benehmen mit den 

Hinterbliebenen, dem Bestattungsunternehmen und ggf. mit dem zuständigen 

Pfarramt fest. 

§ 28 Ruhefrist 

Die Ruhefrist wird für einfache Familiengräber und Doppei-Famiiiengräber 

einschließlich Gruftanlagen und Mehrfach-Familiengräber auf 15 Jahre festgesetzt. 
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Die Ruhefrist für Urnenerdgräber, Urnennischen in Umenwänden und Urnenstelen, 

Urnenerdkammern und Urnenerdgräber mit Pflastereinfassung, 

Ruhegemeinschaftsgräbern sowie Baumgräbern beträgt 10 Jahre. Die Ruhefrist 

beginnt am Tag der Bestattung. 

§ 29 Exhumierung und Umbettung 

(1) Die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Urnen wird vor Durchführung, 

unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, auf Antrag des Grabnutzungs­

berechtigten von der Stadt Mindelheim genehmigt. 

(2) Soweit Exhumierungen von Leichen nicht vom Gericht oder einer Behörde 

angeordnet werden, sollen sie nur in den Monaten Oktober bis März und zwar 

außerhalb der Besuchszeiten erfolgen. 

(3) Angehörige und Zuschauer dürfen der Exhumierung bzw. Umbettung nicht 

beiwohnen. 

(4) Im Übrigen gilt§ 21 BestV. 

V. Schlussbestimmungen 

§ 30 Anordnungen und Ersatzvomahme 

(1) Der Friedhofsträger kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden 

Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. Diesen Anordnungen ist 

unverzüglich Folge zu leisten. 

(2) Werden die in dieser Satzung festgelegten Handlungspflichten nicht rechtzeitig 

erfüllt, kann die Stadt Mindelheim die Handlung auf Kosten des Pflichtigen 

vornehmen oder vornehmen lassen. Die Ersatzvornahme ist vorher schriftlich 

anzudrohen. Dabei ist eine angemessene Frist zu setzen. !st der Aufenthaltsort 

des Pflichtigen nicht mehr zu ermitteln, so ersetzt die öffentliche Bekanntmachung 

die an den Pflichtigen adressierte schriftliche Androhung. Einer vorherigen 

Androhung und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflichtige nicht 

erreichbar ist und die Ersatzvornahme zur Abwehr einer drohenden Gefahr 

notwendig ist. 
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§ 31 Haftungsausschluss 

Die Stadt Mindelheim übernimmt für Beschädigungen, die durch nicht 

satzungsgemäße Benutzung der Friedhofsanlagen entstehen und für Schäden, die 

durch nicht von der Stadt Mindelheim beauftragte dritte Personen verursacht werden, 

keine Haftung. 

§ 32 Zuwiderhandlungen 

Nach Art 24 Abs. 2 Satz 2 GO i. V. mit§ 17 OWiG kann mit Geldbuße von mindestens 

5,00 € und höchstens 1.000,00 € belegt werden, wer: 

a) den Vorschriften über den Benutzungszwang zuwiderhandelt. 

b) die erforderliche Erlaubnis/Genehmigung der Stadt Mindelheim nicht einholt. 

c) die erstmalige Anlage, Pflege und Instandhaltung der Grabstätten nach den §§ 15 

bis 20 nicht satzungsgemäß vornimmt. 

d) sich entgegen den Bestimmungen dieser Satzung nicht ruhig und der Würde des 

Ortes entsprechend verhält oder die festgelegten Verbote missachtet. 

§ 33 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die am 16.02.2021 vom Stadtrat, mit Wirkung zum 01.04.2021 

beschlossene Satzung über das Friedhofswesen der Stadt Mindelheim 

(Friedhofssatzung) außer Kraft. 

Dr. Stephan Winter 

Erster Bürgermeister 



Bekanntmachungsvermerk 

Die Satzung über die Benutzung der Friedhöfe und der Bestattungseinrichtungen der 
Stadt Mindelheim (Friedhofssatzung - FS) vom 23.09.2024 wurde am 21.10.2024 
niedergelegt und in der Zeit vom 21 .10.2024 bis 29.11 .2024 im Rathaus, 
Stadtkämmerei, zur Einsichtnahme aufgelegt. 

Die Bekanntmachung erfolgte durch Anschlag an der Amtstafel in der Passage der 
Hospitalstiftung . Der Anschlag wurde angeheftet am 21.10.2024 und wieder 
abgenommen am 29.11.2024. 

Die Satzung über die Benutzung der Friedhöfe und der Bestattungseinrichtungen der 
Stadt Mindelheim ist somit am 29 .11 .2024 amtlich bekannt gemacht und tritt ab dem 
01.01 .2025 in Kraft. 

Mindelheim, den 06.12.2024 

Stadtkämmerer 




